MS75-3800-004718
provisionsfrei

Flachen in Rathebur

BVVG
Bodenverwertungs-
I// und -verwaltungs

GmbH

Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern-Greifswald

OBJEKTDATEN

Objekt-Nr.:

Bundesland:

Kreis:

Gemeinde:

Gemarkung:

Objektart:

GroRe:
Orientierungswert (Kauf):

MS75-3800-004718
Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern-Greifswald
Ducherow

Rathebur

Acker und Grunland
0,6476 ha

nach Gebot

-Ausschreibung endet am 24.03.2026, um 08:00 Uhr

OBJEKTBESCHREIBUNG KURZ

Lineare Strukturen - Kleinstflachen - bieten wir zum Kauf an. Detaillierte Angaben zur
GroRe, Nutzungsart und Bonitat der Flachen entnehmen Sie bitte der beigeflgten
Flursticksliste. Das Flurstiick 158 ist bis zum 30.09.2029 zur landwirtschaftlichen
Nutzung verpachtet. Der Kaufer tbernimmt den Pachtvertrag fur die Restlaufzeit.
Ebenfalls liegt das Flurstiick 158 teilweise im Windvorranggebiet "Ducherow-
Altwigshagen". Eine eventuelle Inanspruchnahme zur Nutzung von erneuerbaren
Energien wird im Kaufvertrag mit den in den Ausschreibungsbedingungen

verdffentlichten Klauseln geregelt.

ANSPRECHPARTNER

BVVG - Niederlassung Mecklenburg-
Vorpommern

Frau Inge Garloff

Tel.: 0385 6434-172

LAGEBESCHREIBUNG

ADRESSE FUR GEBOTE

BVVG - Ausschreibungsbiro
Postfach 58 01 51

10411 Berlin

Tel.: 030-4432 1099

Fax: 030-4432 1210
gebote@bvvg.de

Rathebur befindet sich sidlich der B109 sudlich von Ducherow. Die linearen Strukturen
liegen sudlich von Rathebur und westlich der B109.
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OBJEKTBESCHREIBUNG

Lineare Strukturen - Kleinstflachen - bieten wir zum Kauf an. Detaillierte Angaben zur
GréRe, Nutzungsart und Bonitat der Flachen entnehmen Sie bitte der beigefugten
Flursticksliste. Das Flurstiick 158 ist bis zum 30.09.2029 zur landwirtschaftlichen
Nutzung verpachtet. Der Kaufer tbernimmt den Pachtvertrag fir die Restlaufzeit.
Ebenfalls liegt das Flurstick 158 teilweise im Windvorranggebiet "Ducherow-
Altwigshagen". Eine eventuelle Inanspruchnahme zur Nutzung von erneuerbaren
Energien wird im Kaufvertrag mit den in den Ausschreibungsbedingungen
verdffentlichten Klauseln geregelt. '

Bei den Flursticken handelt es sich um linear verlaufende Flachen durch Holzungen
und Ackerland. Die Zuwegung klart der Kaufer selbstandig.

Aus dem Flurstiick 158 wurde bereits eine Teilflache von ca. 34 m? an das
StralRenbauamt Neustrelitz verkauft. Der Kaufer verpflichtete sich im Kaufvertrag nach
Beendigung der BaumaRnahme, die Vermessung vorzunehmen. Die verkaufte
Teilflache ist in den Lageplanen blau dargestelit. Die K&uferin hat mit einer
Auflassungsvormerkung in Abteilung Il des Grundbuches die gekaufte Teilflache von ca.
34 m? eintragen lassen. Diese Eintragung betrifft nicht das angebotene Objekt.

Folgende beschréankte persdnliche Dienstbarkeiten bestehen in Abteilung Il des
Grundbuchs fir das Flurstiick 158:

- Ferngasleitungsrecht, Benutzungsrecht, Bau- und Einwirkungsbeschrankung fur die
Wingas GmbH & Co.KG aus Kassel und fur die E.ON Ruhrgas AG aus Essen.

- Gasleitungsrecht "EUGAL Strang 1", Benutzungsrecht, Bau- und
Entwicklungsbeschrankung fur Fluxys Deutschland GmbH aus Dusselsorf, Gasunie
Deutschland Transport Services GmbH aus Hannover, Gascade Gastransport GmbH
aus Kassel und Ontras Gastransport GmbH aus Leipzig

- Gasleitungsrecht "EUGAL Strang 2", Benutzungsrecht, Bau- und
Entwicklungsbeschrankung fur Fluxys Deutschland GmbH aus Disselsorf, Gasunie
Deutschland Transport Services GmbH aus Hannover, Gascade Gastransport GmbH
aus Kassel und Ontras Gastransport GmbH aus Leipzig

Folgende beschrédnkte persdnliche Dienstbarkeiten bestehen in Abteilung Il des

Grundbuchs fiir die Flurstiicke 157 und 158:
- Leitungsrecht fur Windpark Rathebur Infra GmbH & Co. KG in Potsdam

Seite 2 von 4



MS75-3800-004718 BVVG

i fai Bodenverwertungs-
provisionsirel und —verwaltungs

Guobi wiaten & GeoBass CE / SKS (2025) Qurgen hitg Surred_pul ¢ gungen pdf & Geoas OF / BRG 2015 (Daten verandeth wiva 13 burd de Lgeshize

Luftbild

B

F

Geobaisdsten & GeoBass DE / BKG (2026) Nub nttp ! Seired_puts © GeoBuss DE / BRG 2018 @aten verdnderts wiiw thy burd de Logeskuze

Luftbild - Detail verkaufte Teilflache

Seite 3von4



MS75-3800-004718
provisionsfrei

BVVG

( Bodenverwertungs-
’/// und -verwaltungs
GmbH ‘

&
§ ¥ NNy T e o Leopolds-
£ hagen
+
3 vis
toae
et
o R
2
§.1 \
i \
51 \
v ven Anba \
\
\
s W - \
L Wt \\
\
‘, At rage
oot ctwr At
& 2o, "3
-, 4 \
g \
'4 \
- \\
% /
s i \
) \ - ~
¢ b T
St A1t / ” N o Lubs
A ~ § a
Y, \ o
b " a
h
\
\
\ e
\ doremnt
{'l’-v.‘ N U Kotz nd e alaed D6 Sabras kb P53 Dbt et fubx Do tiehn_FePin_Cian (W 5 GroB sy CE *SAGETIS DA ve miaet anathytusie Lapnk Lix

top. Karte

WEITERE DATEIEN

Flurstiicksliste

Ausschreibungsbedingungen

‘Seite 4 von 4



Flurstiicksliste zum Ausschreibungsobjekt ,,Flachen in Rathebur*

27.01.2026

Ausgeschr. Flache gesa'mt (ha): 0,6476
davon Ackerland 0,0553
Forsten und Holzungen 0,1088
Wasserflachen 0,1665
StralRenverkehrsflachen 0,3170
Bundesland MECKLENBURG-VORPOMMERN
Kreis . VORPOMMERN-GREIFSWALD
Gemeinde DUCHEROW
Gemarkung RATHEBUR
Flur Flur- Kataster- davon Nutzungsart Nutzungs- | AZ/GZ
stiick flache (ha) | ausgeschr. art Flache
Flache (ha) (ha)
1 157 0,1840 0,1840 | StraRenverkehrsflachen 0,1840
1 158 0,3340 0,3306 | Ackerland 0,0553 14
Forsten und Holzungen 0,1088
Wasserflachen 0,1665
1 159 0,1330 0,1330 | StralRenverkehrsflachen 0,1330

Fur die FlurstiicksgroRen, die GroRen der einzelnen Nutzungsarten, deren Bonitdt und die
Bewirtschaftungsmdglichkeiten wird keine Gewahr (ibernommen. Die Katasterangaben sind Basis der
Ausschreibung. Sie entsprechen, laut unserer Schéatzung, dem Feldblockkataster.

Aus dem Flurstlick wurden bereits 34 m? verkauft.

www.bvvg.de

MS75-3800-004718
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Ausschreibungsbedingungen fiir den Verkauf von land-
wirtschaftlichen Liegenschaften

1

Auftrag

Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH privatisiert ehemals
volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flachen und Vermdgenswerte in
den finf neuen Bundeslandern.

Es fallt keine Maklerprovision an.

Haftungsausschluss

Dieses Angebot der BVVG erfolgt freibleibend. Alle Angaben erfolgen nach
bestem Wissen, aber ohne Gewahr.

Verkéufe land- und forstwirtschaftlicher Flachen kénnen der Genehmigung
nach dem Grundstiicksverkehrsgesetz (GrdstVG) unterliegen. Das GrdstVG
enthalt Regelungen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und erméglicht es den Landesbehér-
den, beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Genehmigung zu
versagen oder ein siedlungsrechtliches Vorkaufsrecht auszutiben.
Besonderheiten des Ausschreibungsobjektes

Begriindete Anspriiche Dritter nach dem Vermoégensgesetz (VermG) oder
dem Vermégenszuordnungsgesetz (VZOG) sind fur das Objekt nicht bekannt,
konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Ein Teil des / Das Ausschreibungsobjekt(es) liegt in einem Windeignungsge-
biet/Windvorranggebiet.

Besuchsberechtigungen

Die Besichtigung der landwirtschaftlichen Flachen kann von éffentlichen Stra-
Ren und Wegen aus erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass das ungenehmigte
Betreten des Ausschreibungsobjektes nicht gestattet ist.

Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens.

Abgabe des Gebotes

Das Gebot muss spatestens bis zu dem in der Bekanntmachung und den
Ausschreibungsunterlagen genannten Schlusstermin schriftlich oder per FAX
bei der

BVVG - Ausschreibungsburo
Postfach 58 01 51
10411 Berlin
‘Tel.: 030-4432 1099
Fax: 030-4432 1210
oder per E-Mail (max. 10 MB) unter der Adresse
gebote@bvvg.de
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5.2

5.3

5.4

eingegangen sein.

Das Gebot soll mit der Kennzeichnung "Gebot fir MS75-3800-004718“ oder
"Gebot fur Flachen in Rathebur versehen eingereicht werden.

Fur die weitere Bearbeitung ist es zwingend notwendig, im Gebot die Post-
adresse und eine Telefonnummer anzugeben.

Nicht rechtzeitig zum Schlusstermin eingehende Gebote werden nicht beriick-
sichtigt.

Inhalt des Gebotes
Es kénnen ausschlieBlich Kaufgebote abgegeben werden.

Gebote werden nur berlicksichtigt, wenn sie ein auf eine feste Summe in
EURO lautendes Preisgebot enthalten.

Teilgebote bleiben unberiicksichtigt, sofern sie nicht ausdricklich zugelassen
sind.

Die beiliegende Insidererklarung ist auszufillen und unterschrieben zusam-
men mit dem Gebot einzureichen.

Diese Angaben sind im bzw. zusammen mit dem beigefiigten Formblatt ,Zu-
sammenfassung des Gebotes" darzulegen.

Besondere Vertragsbedingungen

Fir den Fall des Verkaufes der Flachen Im Windgebiet werden in den abzu-
schlieRenden Kaufvertrag Regelungen zur Nachbewertung infolge der Umnut-
zung Bestandteil des Vertrages. Die als Anlage beigefugte Klausel wird in den
Kaufvertrag aufgenommen

Verfahrensweise nach Gebotseréffnung

Nach Ablauf des Schlusstermins werden die fristgerecht eingegangenen Ge-
bote protokolliert und den Bieterinnen und Bietern der Eingang ihres Gebotes -
bestatigt.

Mit den in Betracht gezogenen Bieterinnen und Bietern werden Verhandlun-
gen Uber die Vertragsinhalte gefuhrt.

Der BVVG steht es frei, bis zur endgiltigen Entscheidung tber den Zuschlag
zur Aufklarung des Gebotes weitere Informationen von den Bieterinnen und
Bietern abzufordern.

Bieterinnen und Bieter, deren Gebote nicht berlicksichtigt werden, erhalten
baldméglichst nach Gebotséffnung dazu eine Nachricht. Sollte diese Benach-
richtigung ausbleiben, kénnen daraus keine Anspriiche gegen die BVVG ab-
geleitet werden.

Zuschlagserteilung

Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der Grundlage der
eingereichten Gebote.

Sofern mehrere identische Hoéchstgebote vorliegen, werden die Bieter, die
identische Héchstgebote abgegeben haben, vor einer etwaigen Zuschlagser-
teilung dariiber informiert und es wird diesen Bietern unter Fristsetzung die
Maoglichkeit eingerdumt, ein neuerliches Gebot abzugeben.
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Die BVVG st in ihrer Zuschlagsentscheidung-frei und nicht verpflichtet, sich
flr eines der eingereichten Gebote zu entscheiden.

Aufwendungen der Bieterinnen und Bieter werden nicht erstattet.

7 Datenschutz

Unsere Informationen zum Datenschutz finden sie auf unserer Homepage
(www.bvvg.de/Datenschutz-Informationen). Die Ubersendung als Ausdruck
kann formlos angefordert werden.

Anlage
1. Zusammenfassung des Gebotes
2. Windklausel

3. Erklarung tiber das Vorliegen einer Insidereigenschaft — Insidererklérung
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Zusammenfassung des Gebotes

Ausschreibungsnummer

MS75-3800-004718

Objektbezeichnung Flachen in Rathebur
Ausschreibungsende 24.03.2026, 8:00 Uhr
Bieter/Bewerber

Name*, Anschrift*

Telefon/Fax

Art des Unternehmens

0O landwirtschaftliches Einzelunternehmen /
natirliche Person

[ landwirtschaftliches Unternehmen / Personengesellschaft

1 landwirtschaftliches Unternehmen / juristische Person /
Gesellschafter einer juristischen Person

1 Nichtlandwirt

Der Begriff des Landwirts orientiert sich an § 1 Absatz 2 und 4 des Gesetzes tber die Altershilfe fir Landwirte (ALG). Danach
ist Landwirt, wer als Unternehmer, also als selbststandig seine berufliche Tatigkeit Austibender, ein auf Bodenbewirtschaftung
beruhendes Unternehmen der Landwirtschaft betreibt. Hieraus folgt, dass allein das Eigentum an landwirtschaftlichen Grund-
stiicken sowie die Anmeldung eines landwirtschaftlichen Betriebs noch keinen Landwirt ausmachen. Entscheidend ist die Aus-
ibung einer selbststandigen untemehmerischen Tétigkeit, die auf die Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs aus-
gerichtet ist und zudem wesentliche Existenzgrundlage des Landwirts bildet. Der Landwirt kann seinen Betrieb auch durch
Lohnbewirtschaftung, jedoch auf eigenes unternehmerisches Risiko, bewirtschaften lassen. Ein Nebenerwerbslandwirt wird
einem Haupterwerbslandwirt beim Grundstiickserwerb rechtlich gleichgestellt.

Bewirtschaftung

1 Okologisch/biologisch ] konventionell
(6kol./biologische Bewirtschaf-
tung nach EU(EG)-Verordnung)

[] Junglandwirt/In

(unter 40 Jahre)

[0 Junglandwirt/in
(unter 40 Jahre)

[J Existenzgriinder/in [J Existenzgriunder/in
[J in Umstellung auf 6kologische/ bio-
logische Bewirtschaftung befindliche [] Gebietskorperschaften
Betriebe
I Naturschutz

(Stiftungen/Verbande u.a.)
I Sonstige
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Bitte teilen Sie Ihre Gebotssumme auf die unten genannten Nutzungsarten auf.

Kaufgebot ha EUR
Ackerland 0,0553
Grinland 0,0000
tbrige Flachen 0,5923
Gesamtkaufgebot* 0,6476

Fur die tatsachliche FlachengroRe der jeweiligen Nutzungsart tibernimmt die Verkauferin keine Gewahr.

Datum: ...

UNtersChrift: .o e

Beteiligen Sie sich als natirliche Person an dieser Ausschreibung, erteilen Sie mit der Abgabe lhres Gebotes und |hrer Unter-
schriftsleistung die Einwilligung dazu, dass die BVVG lhren Namen sowie Ihr Gebot an die nach dem Grundstlicksverkehrsge-
setz und den dazu in den einzelnen Landern erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen zusténdige Behorde im Rahmen des dort
durchzufilhrenden Genehmigungsverfahrens weitergeben darf. Ihre Einwilligung kénnen Sie jederzeit mit Wirkung fir die Zu-

kunft widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Anlage zum Datenschutz

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben.
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Windklausel

Errichtung von Anlagen

Dem Kéaufer ist bekannt, dass vertragsgegensténdliche Flachen im / im Entwurf des
.................. (z.B. Flachennutzungsplan, Raumordnungsplan) als ........................ (2._B. Wind-
vorranggebiet, Eignungsgebiet Wind bzw. je nach Ausweisung) ausgewiesen sind. Um im
Hinblick auf den Privatisierungsauftrag der Verkauferin diesen Kaufvertrag bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt abschlieBen zu kénnen, bevor eine endgliltige Entscheidung. dariber getroffen
wurde, ob vertragsgegensténdliche Flachen insbesondere im Zusammenhang mit der Errich-
tung von Windenergieanlagen als Standort- und/oder Abstandsfldchen benétigt werden, ver-

einbaren die Parteien was folgt:

1. Werden innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss dieses Kaufvertrages (Verpflich-

tungszeitraum) kaufgegenstandliche Flédchen ganz oder teilweise als

- Standort- und/oder Abstandsfléchen fir die Errichtung von Anlagen flr erneuer-
bare Energien i. S. d. § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung, insbesondere fur
Windenergie- oder Photovoltaikanlagen oder

- fur die Errichtung von Funk , Sende oder vergleichbaren Anlagen genutzt oder
zur Verfuigung gestellt, '

hiervon erfasst, sind insbesondere auch die Nutzung oder das zur Verfligung stellen

von Baulichkeiten fiir derartige Anlagen, gilt Folgendes:

2.  Der Kaufer verpflichtet sich, an die Verkauferin einen Betrag i. H. v. 75 % des auf den
verbleibenden Verpflichtungszeitraum (Zeit zwischen Baubeginn und dem Ablauf der
Frist nach vorstehendem Abs. 1) kapitalisierten Entsché&digungsbetrages fur die Anlage
(ohne Bewirtschafter / Pachterentschadigungsanteil) zu zahlen, der auf die kaufgegen-
sténdlichen Flachen entféllt, mindestens aber 75 % des marktiblichen Entschadi-
gungsbetrages, also des Betrages, der liblicherweise fir das Recht zur Errichtung ei-
ner vergleichbaren Anlage an vergleichbaren Standorten fiir einen vergleichbaren Zeit-
raum entrichtet wird.

Gleiches gilt, sofern wahrend des in Abs. 1 genannten Zeitraumes weitere oder leis-
tungsstérkere Anlagen errichtet werden oder die urspriinglich vorgesehene Nutzungs-
dauer von Anlagen verlangert wird und daraus eine Erhéhung des urspringlich ermit-
telten Entschadigungsbetrages resultiert.

Die Parteien sind sich dariiber einig, dass nach der Ublichen Entschadigungspraxis
dem Bewirtschafter / Pachter der Flachen ein Anteil am Gesamtentschadigungsbetrag
zugestanden wird. Dieser Bewirtschafter / Pachteranteil ist von dem ermittelten Ge-
samtent-schadigungsbetrag abzuziehen. Der danach verbleibende Entschédigungsbe-
trag ist in dem o. g. Verhéltnis zwischen der Verkauferin und dem K&aufer aufzuteilen.
Soweit Flachen fur Windenergie- oder Photovoltaikanlagen genutzt werden, betrégt der
in Abzug zu bringende Bewirtschafter / Pachteranteil 15 % des Gesamtentschadi-
gungsbetrages.

3. Der Kéaufer verpflichtet sich des Weiteren, die Verkauferin bereits im Vorfeld von derar-
tigen Vorhaben zu unterrichten und ihr unverziglich die Unterlagen zur Verfigung zu
stellen, die fir die Feststellung des ihr zustehenden Betrages erforderlich und zweck-
dienlich sind. Legt der Kaufer die Unterlagen nicht vor oder einigen sich die Parteien
nicht auf den der Verk&uferin zustehenden Betrag, so ist dieser durch einen &6ffentlich
besteliten und vereidigten Sachversténdigen zu bestimmen. Der Sachverstéandige, der
als Schiedsgutachter tétig wird, wird auf Antrag der Verkauferin durch den Présidenten
der Industrie- und Handelskammer des Belegenheitsortes des Kaufgegenstandes be-
stimmt. Die Kosten eines solchen Gutachtens tragen die Parteien je zur Hélfte.
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4.  Der an die Verkauferin zu entrichtende Betrag wird einen Monat nach Baubeginn zur
Zahlung fallig. '

Amt Anklam-Land

Offentliche Bekanntmachung
Datum: 12.02.2026

Unterschrift; 7%/:,& &/


Herold
Öffentlichung


